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Kommunales Kostenverzeichnis 
für den Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

(KommKVz) 
- zuletzt geändert durch Satzung zur Änderung des Kommunalen Kostenverzeichnisses für das 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge vom 22. November 2004 
 
 
 
Tarif- Tarif- Gegenstand Gebühr 
gruppe Nr.   EUR 
 
0  Allgemeine Verwaltung 
 
00  Allgemeine Amtshandlungen 
 
  Vorschriften der Tarifgruppen 01-7 
  des Kostenverzeichnisses gehen den 
  Vorschriften der Tarifgruppe 00 vor. 
 
 000 Anordnungen für den Einzelfall 15 bis 600 
 
 001 Beglaubigungen: 
 
  Beglaubigung von Abschriften, Foto- 0,75 je angefangene Seite, höchstens 
  kopien und dgl. von eigenen Urkunden die für die Erteilung des Originals vor- 
   gesehene Gebühr, mindestens 5 EUR. 
   Ist die Erteilung des Originals gebühren- 
   frei beträgt die Gebühr 0,75 EUR je an- 
   gefangene Seite, mindestens 5 EUR. 
 
   Werden mehrere gleichlautende Abschrif- 
   ten, Fotokopien und dgl. gleichzeitig be- 
   glaubigt, so kann die für die zweite und 
    jede weitere Beglaubigung zu erhebende  
   Gebühr auf die Hälfte, jedoch nicht auf  
   weniger als 5 EUR ermäßigt werden. 
 
 002 Bescheinigungen: 
 
  1. Erteilung einer Bescheinigung über kostenfrei (vgl. Bek vom 31. Oktober 1978, 
   steuerlich absetzbare Spenden MABl S. 918, zuletzt geändert durch Bek 
    vom 20. Oktober 1981, MABl S. 640) 
 
00  2. Erteilung einer sonstigen Be- 5 bis 75 
   scheinigung 
 
 003 Einsicht in Akten und amtliche 
  Bücher: 
 
  Einsicht in Akten und Bücher, soweit 0,75 je Akt oder Buch, mindestens 
  diese nicht in einem gebührenpflich- 5 EUR 
  tigen Verfahren gewährt wird. 
 
  Die Gebühr erhöht sich um die Hälfte, 
  wenn seit dem Abschluss der Akten oder 
  Bücher mehr als zehn Jahre vergangen 
  sind. Gebührenfrei ist die Einsicht in 
  Rechtsvorschriften, Flächennutzungs- 
  pläne und ähnliche für die Unterrich- 
  tung der Öffentlichkeit bestimmte 
  Schriftstücke oder Pläne. 
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Tarif- Tarif- Gegenstand Gebühr 
gruppe Nr.   EUR 
 
 004 Fristverlängerungen: 
 
  1. Verlängerungen einer Frist, deren 10 bis 25 % der für die Genehmigung, 
   Ablauf einen neuen Antrag auf Er- Erlaubnis oder Bewilligung vorge- 
   teilung einer gebührenpflichtigen sehenen Gebühr; mindestens 5 EUR. 
   Genehmigung, Erlaubnis oder Bewil- 
   ligung erforderlich machen würde. 
 
  2. Verlängerung einer Frist in anderen 5 bis 60 
   Fällen 
 
 005 Zweitschriften: 
 
  Erteilung einer Zweitschrift 10 bis 50 % der für die Erstschrift 
   vorgesehenen Gebühr, mindestens 
   5 EUR. Ist für die Erstschrift eine Ge- 
   bühr von 0,5 bis 5 EUR vorgesehen, 
   so ist diese Gebühr zu erheben; ist 
   die Erteilung der Erstschrift gebührenfrei, 
   so beträgt die Gebühr 0,5 EUR je ange- 
   fangene Seite, mindestens 5 EUR. 
 
00 006 Niederschriften: 7,50 bis 75 
   je angefangene Stunde 
01  Schreibauslagen 
 
  Allgemeines: 
 
  Für auf besonderen Antrag erteilte Ausfertig- 
  ungen und Kopien werden unabhängig vom  
  Übermittlungsmedium (Papierform oder auf 
  elektronischem Weg) Schreibauslagen erho- 
  ben. Die Schreibauslagen betragen unab- 
  hängig von der Art der Herstellung 
 
 001 bei Bereitstellung in Papierform  
  
  1. für die ersten 50 Seiten 0,50 € je Seite 
 
  2. für jede weitere Seite 0,15 € 
 
  Angefangene Seiten werden voll berechnet. 
 
  3. bei Bereitstellung auf elektronischem Weg 7,50 € 

 

 002 Erhöhung: 
 
  Ist die Ausfertigung einer Kopie besonders 
  zeitaufwendig, kann die Gebühr nach Tarif 
  Nr. 007 bis auf das Fünffache erhöht werden. 

 
  Besondere Amtshandlungen 
 
02  Hauptverwaltung 
 
020  Kommunalgesetze 
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  1. Genehmigung zur Verwendung kommunaler 10 bis 2.500 EUR 
   Wappen und Fahnen (Art. 3 Abs. 3  
   LKrO)  
    Von der Erhebung einer Gebühr 
    kann abgesehen werden, wenn  
    der Antragsteller das Kreiswappen 

aus ideellen Gründen ohne 
wirtschaftlichen Vorteil verwendet und für 
den Landkreis ein Interesse an dieser 
Verwendung besteht. Ein Interesse des 
Landkreises an der Verwendung ist 
insbesondere dann gegeben, wenn der 
geschmückte Gegenstand oder der 
Anlass, der zur Verwendung des 
Kreiswappens führt, dem Ansehen des 
Landkreises dient.  

 
   
 
 021 Amtshandlungen im Vollstreckungs- 
  verfahren: 
 
  1. Androhung von Zwangsmitteln nach 12,50 bis 150 
   Art. 36 VwZVG, soweit sie nicht 
   mit dem Verwaltungsakt verbunden 
   ist, durch den die Handlung, Dul- 
   dung oder Unterlassung aufgegeben 
   wird 
 
  2. Anwendung der Zwangsmittel Ersatz- 50 bis 2.500 
   vornahme (Art. 32, 35 VwZVG) oder 
   unmittelbarer Zwang (Art. 34, 35 
   (VwZVG) 
 
 
03  Finanzverwaltung 
 
 031 Anmahnung rückständiger Beträge 
  bis ausschließlich 
   100 EUR 5,00 
   250 EUR 7,50 
   500 EUR 10,00 
   2.500 EUR 15,00 
   5.000 EUR 25,00 
   25.000 EUR 50,00 
   50.000 EUR 75,00 
   100.000 EUR 100,00 
   150.000 EUR 125,00 
  ab 150.000 EUR 150,00 
 
04  Aufhebung eines Zuwendungs- oder 
  Subventionsbescheids und Verfahren zur 
  Rückforderung von Zuwendungen  oder  
  Subventionen 
  
 041 Aufhebung eines Zuwendungs- oder   
  Subventionsbescheides, gegebenenfalls  
  einschließlich Rückforderung der Beträge 
  und gegebenenfalls einschließlich Zins- 
  erhebung 15 bis 2.500 EUR 
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 042               Rückforderung von Zuwendungen oder 
  Subventionen einschließlich Zinserhebung 
  wegen Unwirksamkeit des Bescheids in- 
  folge Eintritts einer auflösenden Bedingung wie zu Tarif-Nr 041 
 
 043 Die Kostenerhebung unterbleibt, wenn die 
  Zuwendungs- oder Subventionsempfänger 
  die Gründe für die Aufhebung des Bescheids, 

die Rückforderung der Beträge oder die Ver- 
  zinsung nicht zu vertreten haben. 
 
1  Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
 
11  Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen 
 
  (Vollzug des LStVG im eigenen Wir- 
  kungskreis) 
 
 110 Erteilung einer Erlaubnis oder Aus- 15 bis 1.250 
  nahmebewilligung 
 
 111 Nachträgliche Auflagen, Zurücknahme 15 bis 600 
  oder Widerruf einer Erlaubnis oder 
  Ausnahmebewilligung 
 
7  Öffentliche Einrichtungen, 
  Wirtschaftsförderung 
 
70  Allgemeine Amtshandlungen 
 
 700 Befreiung vom Anschluss- und/oder Be- 10 bis 400 
  nutzungszwang 
 
 701 Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung 10 bis 1.250 
  aufgrund einer Satzung 
 
 702 Nachträgliche Auflagen, Rücknahme 10 bis 600 
  bzw. Widerruf einer Erlaubnis oder 
  Ausnahmebewilligung nach Tarif-Nr. 701 
 
 703 Anordnung zur Erfüllung einer 10 bis 600 
  satzungsmäßigen Verpflichtung 
 


